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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 1537  

des Abgeordneten Dennis Hohloch (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/4170   

„Operation Abendsonne“ - Beförderungen, Stellenhebungen und personelle Um-

strukturierungen durch die Landesregierungen vor Konstituierung neuer Landesre-

gierungen sowie neue Posten für Minister, Staatssekretäre und ehemalige Landtags-

abgeordnete  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin und Chefin der Staatskanzlei die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Zum Ende einer Legislaturperiode bis zur Konstituierung einer neuen Landesregierung in 
der folgenden Legislaturperiode gilt es im Hinblick auf die Vermeidung einer Präjudizierung 
der künftigen Landesregierung, dass bei der Beschlussfassung kabinettspflichtiger Perso-
nalien und der Besetzung von Personalstellen in Ministerien und im höheren Dienst mit und 
ohne Leitungsfunktionen besondere politische Zurückhaltung geboten ist. Damit soll vermie-
den werden, dass bestimmte Beförderungen, Stellenhebungen und personelle Umstruktu-
rierungen politisch motiviert erfolgen. 
 
Außerdem kommt es immer wieder zu öffentlich bekanntgemachten Fällen, in denen ehe-
malige Ministerpräsidenten, Minister, Staatssekretäre und auch Abgeordnete nach ihrer 
Mandatstätigkeit in Positionen oder Stellen im öffentlichen Dienst o. ä. gelagerten Beschäf-
tigungsverhältnissen untergebracht werden, welche ggf. direkt oder indirekt mit ihrer ehe-
maligen Tätigkeit zu tun hatten, wie dies unter anderem bei der ehemaligen Ministerin Diana 
Golze1 (Die Linke) durch ihre Stelle bei der AWO, dem ehemaligen Staatssekretär  
Dr. Ronald Pienkny2 (Die Linke) und der ehemaligen Landtagsabgeordneten Klara Geywitz3 
(SPD) beim Landesrechnungshof der Fall ist.  
  

                                            
1 Vgl. MAZ-Online v. 20.02.2020 zu „Ex-Linken-Ministerin Golze erhält nun doch Erlaubnis für Job bei der Arbeiterwohl-

fahrt“, https://www.maz-online.de/Brandenburg/Brandenburgs-fruehere-Ministerin-Diana-Golze-darf-nun-doch-Job-bei-Ar-
beiterwohlfahrt-antreten, abgerufen am 01.09.2021.  
2 Vgl. MOZ v. 22.03.2021 zu „Linken-Politiker wird Direktor im Landesrechnungshof von Brandenburg“, 

https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/ronald-pienkny-linken-politiker-wird-direktor-im-landesrechnungshof-von-
brandenburg-55827462.html, abgerufen am 01.09.2021.  
3 Vgl. PNN-Online v. 17.08.2020 zu „Klara Geywitz jetzt beim Rechnungshof“, https://www.pnn.de/brandenburg/sie-kandi-
dierte-fuer-spd-vorsitz-klara-geywitz-jetzt-beim-rechnungshof/26101124.html, abgerufen am 01.09.2021.  
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Ich frage daher die Landesregierung:  

1. Stimmt die Landesregierung der Aussage zu, dass eine besondere politische Zurück-
haltung zum Ende der Wahlperiode und in der Zeit zwischen Konstituierung des neuen 
Landtages und der Bildung einer neuen Landesregierung bei Beschlussfassung kabi-
nettspflichtiger Personalien, Beförderungen, Stellenhebungen und personellen Um-
strukturierungen im höheren Dienst und an sonstiger Stelle zur Vermeidung einer Prä-
judizierung künftiger Landesregierungen geboten ist? Wenn ja, inwiefern setzt sie die-
ses Gebot um? Wenn nein, warum nicht? 

Zu Frage 1: Die Übertragung von Funktionen, welche der Zustimmung der Landesregierung 
unterliegen, erfolgt gem. § 12 Abs. 1 Buchstabe h GOLR. Im Rahmen dieser Entscheidung 
wird das gem. § 5 LBG geltende Ernennungsverbot von der Landesregierung beachtet. 

2. Stimmt die Landesregierung der Aussage zu, dass eine besondere politische Zurück-
haltung hinsichtlich der Besetzung neuer Posten für ehemalige Ministerpräsidenten, 
Minister, Staatssekretäre und ehemaliger Landtagsabgeordneter zu jedem Zeitpunkt 
besteht? Wenn ja, inwiefern setzt sie dieses Gebot um? Wenn nein, warum nicht? 

Zu Frage 2: Gem. § 5c BbgMinG kann die Landeregierung die Erwerbstätigkeit oder son-
stige Beschäftigung für die Zeit der ersten zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt 
ganz oder teilweise untersagen, soweit zu besorgen ist, dass durch die Beschäftigung öf-
fentliche Interessen beeinträchtigt werden.   

3. In wie vielen Fällen kam es jeweils innerhalb eines halben Jahres vor den Landtags-
wahlen 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 und 2019 beziehungsweise bis zur Bil-
dung einer neuen Landesregierung zu Beförderungen, Stellenhebungen und perso-
nellen Umstrukturierungen in Landesministerien, die durch das Kabinett zu billigen wa-
ren und im höheren Dienst in den Landesministerien und sonstigen Bereichen? Bitte 
nach Zeitpunkt des Kabinettsbeschlusses, Landesministerium sowie Ausgangsbesol-
dungsstufe/Ausgangsentgeltgruppe und Zielbesoldungsstufe/ Zielentgeltgruppe sowie 
Datum des Wirksamwerdens der Beförderung/ Stellenhebung/Umstrukturierung auf-
schlüsseln!  

Zu Frage 3: Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die Kabinettvorlagen zurückgegriffen, 
die noch nicht ausgesondert wurden. Sie beziehen sich auf die Zeiträume vor den Land-
tagswahlen 2004, 2009, 2014 und 2019. Die Beantwortung für diese Jahre ist der Anlage 1 
zu entnehmen. 

4. Inwiefern wurde der Personalrat bei der jeweiligen Entscheidung beteiligt und wie hat 
sich dieser zu den entsprechenden personellen Veränderungen positioniert?  

Zu Frage 4: Bei den kabinettpflichtigen Personalmaßnahmen sieht das Personalvertre-
tungsgesetz keine Mitwirkung oder Zustimmung der Personalvertretung vor. 
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5. In wie vielen Fällen haben seit 1990 ehemalige Ministerpräsidenten, Minister, 
Staatsekretäre und Landtagsabgeordnete nach ihrer Amtszeit ein Beschäftigungsver-
hältnis im öffentlichen Dienst des Landes Brandenburg, in einem Unternehmen, an 
welchem das Land Brandenburg Anteilseigner ist, im öffentlichen Dienst einer Kom-
munalen Gebietskörperschaft, in einem Unternehmen, an welchem eine Kommune 
oder ein Landkreis Anteilseigner ist bzw. im Landesrechnungshof oder anderen ober-
sten Landesbehörden übernommen? Bitte nach Beginn der Beschäftigung, Person, 
Parteizugehörigkeit, Funktion/Tätigkeit, Besoldungsstufe/ Entgeltgruppe aufschlüs-
seln!  

6. In wie vielen Fällen haben seit 1990 ehemalige Ministerpräsidenten, Minister, 
Staatsekretäre und Landtagsabgeordnete nach ihrer Amtszeit ein Beschäftigungsver-
hältnis in einem Unternehmen übernommen, das direkt oder indirekt mit der vorherigen 
staatlichen Tätigkeit zu tun hatte (es wird hierbei auf die in der Einleitung dargelegten 
Beispiele Bezug genommen)? Bitte nach Beginn der Beschäftigung, Person, Parteizu-
gehörigkeit und Funktion/Tätigkeit aufschlüsseln! 

7. In wie vielen Fällen haben seit 1990 ehemalige Ministerpräsidenten, Minister, Staats-
sekretäre und Abgeordnete nach ihrer Amtszeit ein Beschäftigungsverhältnis in einem 
kommunalen Spitzenverband o. ä. gelagerten Fällen, einer IHK oder Handwerksin-
nung übernommen? Bitte nach Beginn der Beschäftigung, Person und Funktion/Tätig-
keit aufschlüsseln! 

Zu den Fragen 5, 6 und 7: In der Staatskanzlei und den Ministerien werden keine Übersich-
ten darüber geführt, ob und welche ehemaligen Mitglieder der Landesregierung und ehe-
maligen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre nach ihrer Amtszeit in Unternehmen, 
kommunalen Gebietskörperschaften oder kommunalen Spitzenverbänden beschäftigt wur-
den. Für ehemalige Landtagsabgeordnete ist die Landesregierung nicht zuständig. Ergän-
zend wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. 

8. In wie vielen und welchen konkreten Fällen kam es jeweils nach Konstituierung einer 
neuen Landesregierung nach den Landtagswahlen 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 und 
2019 zu Neubesetzungen von Mitarbeiterstellen im höheren Dienst in den Ministerien 
und der Staatskanzlei? Bitte die Stellenbezeichnungen und die Art der Beendigung 
angeben. 

Zu Frage 8: In der Staatskanzlei und den Ministerien gibt es in Abhängigkeit von frei wer-
denden Stellen regelmäßig Neubesetzungen von Mitarbeiter*innenstellen im höheren 
Dienst.  

Übersichten dazu sind in den Ministerien und der Staatskanzlei nicht vorhanden. 

 

Anlage/n: 

1. Anlage 



Datum der 

Kabinett-

befassung

Landes-

ministerium

Ausgangs-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Ziel-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Datum des 

Wirksamwerdens

09.03.2004 MW VG 1 BAT-O keine Angabe  

09.03.2004 MSWV VG 1 BAT-O außertarifliche 

Vergütung analog B2 

BBesO

01.04.2004

09.03.2004 MI VG 1b BAT-O VG 1 BAT-O nächstmöglicher 

Zeitpunkt

09.03.2004 MI A15 BBesO A16 BBesO 01.04.2004

09.03.2004 MI A15 BBesO A16 BBesO 01.04.2004

23.03.2004 MSWV A15 BBesO A16 BBesO 01.04.2004

23.03.2004 MBJS A15 BBesO A16 BBesO 01.04.2004

06.04.2004 MWFK A15 BBesO A16 BBesO

06.04.2004 MWFK VG 1 BAT-O analog B2 BBesO keine Angabe

20.04.2004 MdF B2 BBesO B5 BBesO 01.05.2004

20.04.2004 MI A16 BBesO B2 BBesO 01.05.2004

20.04.2004 MdF A15 BBesO A16 BBesO 01.05.2004

20.04.2004 MdJE A15 BBesO A16 BBesO 01.05.2004

27.04.2004 MBJS B2 BBesO B2 BBesO 15.10.2003

27.04.2004 MASGF A16 BBesO B2 BBesO nächstmöglicher 

Zeitpunkt

27.04.2004 MASGF A15 A16 nächstmögl. 

Zeitpunkt

27.04.2004 MASGF A15 A16 nächstmögl. 

Zeitpunkt

27.04.2004 MLUR A15 A16 01.05.2004

27.04.2004 MLUR A15 A16 01.05.2004

27.04.2004 MASGF Ia mit Zulage I I k.A.

04.05.2004 MLUR A16 B2 nächstmögl. 

Zeitpunkt

Personalvorlagen vor LT-Wahl 19.09.2004

1 von 5



Datum der 

Kabinett-

befassung

Landes-

ministerium

Ausgangs-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Ziel-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Datum des 

Wirksamwerdens

Personalvorlagen vor LT-Wahl 19.09.2004

04.05.2004 MLUR A16 B2 nächstmögl. 

Zeitpunkt

04.05.2004 MWFK I B2 i.V.m. §12 BesÜV nächstmögl. 

Zeitpunkt

11.05.2004 MI A16 B2 01.06.2004

18.05.2004 MI A15 A16 01.06.2004

08.06.2004 MW B3 B5 k.A.

29.06.2004 MW A16 B2 01.07.2004

29.06.2004 MI A15 A16 01.08.2004

13.07.2004 MLUR A16 B2 nächstmögl. 

Zeitpunkt

20.07.2004 MSWV A16 B2 01.08.2004

27.07.2004 MW A15 A16 nächstmögl. 

Zeitpunkt 

2 von 5



Datum der 

Kabinett-

befassung

Landes-

ministerium

Ausgangs-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Ziel-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Datum des 

Wirksamwerdens

21.04.2009 MdJ R3 B5 01.05.2009

21.04.2009 MdF A16 A16 nächstmögl. 

Zeitpunkt

26.05.2009 MLUV A16 B5 01.06.2009

30.06.2009 MIR B2 mit Zulage analog 

B5

B5 nächstmögl. 

Zeitpunkt

30.06.2009 MIR B2 B5 01.07.2009

07.07.2009 MIR B2 B5 nächstmögl. 

Zeitpunkt

14.07.2009 MW B2 B5 01.08.2009

27.07.2009 MdF A16 B5 01.08.2009

Personalvorlagen vor LT-Wahl 27.09.2009

3 von 5



Datum der 

Kabinett-

befassung

Landes-

ministerium

Ausgangs-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Ziel-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Datum des 

Wirksamwerdens

22.04.2014 MBJS B2 B5 29.05.2014

Personalvorlagen vor LT-Wahl 14.09.2014

4 von 5



Datum der 

Kabinett-

befassung

Landes-

ministerium

Ausgangs-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Ziel-

besoldungsstufe/

-entgeltgruppe

Datum des 

Wirksamwerdens

20.02.2019 MLUL B5 B5 01.03.2019

28.03.2019 MWE B5 B5 01.05.2019

10.09.2019 MIK B6 B6 14.09.2019

Personalvorlagen vor LT-Wahl 01.09.2019

5 von 5


	1. Stimmt die Landesregierung der Aussage zu, dass eine besondere politische Zurückhaltung zum Ende der Wahlperiode und in der Zeit zwischen Konstituierung des neuen Landtages und der Bildung einer neuen Landesregierung bei Beschlussfassung kabinettsp...
	Zu Frage 1: Die Übertragung von Funktionen, welche der Zustimmung der Landesregierung unterliegen, erfolgt gem. § 12 Abs. 1 Buchstabe h GOLR. Im Rahmen dieser Entscheidung wird das gem. § 5 LBG geltende Ernennungsverbot von der Landesregierung beachtet.
	2. Stimmt die Landesregierung der Aussage zu, dass eine besondere politische Zurückhaltung hinsichtlich der Besetzung neuer Posten für ehemalige Ministerpräsidenten, Minister, Staatssekretäre und ehemaliger Landtagsabgeordneter zu jedem Zeitpunkt best...
	Zu Frage 2: Gem. § 5c BbgMinG kann die Landeregierung die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung für die Zeit der ersten zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise untersagen, soweit zu besorgen ist, dass durch die Beschäfti...
	3. In wie vielen Fällen kam es jeweils innerhalb eines halben Jahres vor den Landtagswahlen 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 und 2019 beziehungsweise bis zur Bildung einer neuen Landesregierung zu Beförderungen, Stellenhebungen und personellen Umstr...
	Zu Frage 3: Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die Kabinettvorlagen zurückgegriffen, die noch nicht ausgesondert wurden. Sie beziehen sich auf die Zeiträume vor den Landtagswahlen 2004, 2009, 2014 und 2019. Die Beantwortung für diese Jahre ist der...
	4. Inwiefern wurde der Personalrat bei der jeweiligen Entscheidung beteiligt und wie hat sich dieser zu den entsprechenden personellen Veränderungen positioniert?
	Zu Frage 4: Bei den kabinettpflichtigen Personalmaßnahmen sieht das Personalvertretungsgesetz keine Mitwirkung oder Zustimmung der Personalvertretung vor.
	5. In wie vielen Fällen haben seit 1990 ehemalige Ministerpräsidenten, Minister, Staatsekretäre und Landtagsabgeordnete nach ihrer Amtszeit ein Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst des Landes Brandenburg, in einem Unternehmen, an welchem da...
	6. In wie vielen Fällen haben seit 1990 ehemalige Ministerpräsidenten, Minister, Staatsekretäre und Landtagsabgeordnete nach ihrer Amtszeit ein Beschäftigungsverhältnis in einem Unternehmen übernommen, das direkt oder indirekt mit der vorherigen staat...
	7. In wie vielen Fällen haben seit 1990 ehemalige Ministerpräsidenten, Minister, Staatssekretäre und Abgeordnete nach ihrer Amtszeit ein Beschäftigungsverhältnis in einem kommunalen Spitzenverband o. ä. gelagerten Fällen, einer IHK oder Handwerksinnun...
	Zu den Fragen 5, 6 und 7: In der Staatskanzlei und den Ministerien werden keine Übersichten darüber geführt, ob und welche ehemaligen Mitglieder der Landesregierung und ehemaligen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre nach ihrer Amtszeit in Unterneh...
	8. In wie vielen und welchen konkreten Fällen kam es jeweils nach Konstituierung einer neuen Landesregierung nach den Landtagswahlen 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 und 2019 zu Neubesetzungen von Mitarbeiterstellen im höheren Dienst in den Ministerien un...
	Zu Frage 8: In der Staatskanzlei und den Ministerien gibt es in Abhängigkeit von frei werdenden Stellen regelmäßig Neubesetzungen von Mitarbeiter*innenstellen im höheren Dienst.
	Übersichten dazu sind in den Ministerien und der Staatskanzlei nicht vorhanden.

